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Hinweise für Aussteller der Düsser Schwein & Huhn 2017 
 

1. Ort, Dauer der Ausstellung, Öffnungszeiten, Termine 
 
1.1 Ort und Dauer 
Die Düsser Schwein & Huhn 2017 findet zu den auf der Anmeldung genannten Zeiten auf dem 
Gelände des Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse (VBZL Haus Düsse) 
statt. 
 
1.2 Standbesetzung 
Der Aussteller ist verpflichtet, seinen Stand personell besetzt zu halten und diesen nicht vor 
dem offiziellen Schluss zu räumen. Während des Ausstellungstages dürfen Ausstellungsgüter 
vom Stand nur in Übereinstimmung mit der Ausstellungsleitung und nur außerhalb der 
Besuchszeit entfernt oder ausgetauscht werden. 
 
1.3 Aufbaubeginn und Aufbauende 
Die Standflächen stehen ab dem in der Anmeldebestätigung genannten Zeitpunkt zur 
Verfügung. 
Die Stände müssen spätestens 30 Minuten vor dem Veranstaltungsbeginn völlig hergerichtet 
sein. 
 
1.4 Abbaubeginn und Abbauende 
Der Abbau der Ausstellungsstände darf erst nach Ausstellungsende erfolgen. 
Der Abbau muss spätestens zum in der Anmeldebestätigung genannten Zeitpunkt erfolgt sein. 
Anderenfalls wir der Stand kostenpflichtig geräumt. 
 
2. Anmeldung 
 
2.1 Die Bestellung eines Standes erfolgt durch Einsendung des ausgefüllten Anmeldeformulars. 
Für jeden einzelnen Stand muss eine separate Anmeldung erfolgen. Nur vollständig ausgefüllte 
und mit rechtsverbindlicher Unterschrift versehene Anmeldungen werden berücksichtigt. 
 
2.2 Der Anmeldeschluss in der Anmeldung ist verbindlich, später eingehende Anmeldungen 
werden nur berücksichtigt, wenn noch Ausstellungsfläche zur Verfügung steht.  
 
3. Haftpflichtversicherung 
Der Aussteller ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung mit einer ausreichenden 
Deckungssumme, die für Sachschäden mindestens EUR 1.000.000, für Vermögensschäden 
EUR 100.000 und für Personen- und Umweltschäden mindestens EUR 2.000.000 beträgt, 
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abzuschließen und für die Dauer der Ausstellung einschließlich Auf- und Abbauzeiten 
aufrechtzuerhalten. 
 
4. Haftungsbeschränkung 
Das VBZL Haus Düsse übernimmt keine Obhutspflicht für das Ausstellungsgut und die 
Standeinrichtung und schließt außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auch für seine 
Mitarbeiter jede Haftung für Schäden daran aus. 
 
5. Ausstelleransprüche 
Alle Ansprüche des Ausstellers gegen das VBZL Haus Düsse sind schriftlich geltend zu 
machen. Sie verjähren 1 Monat nach Ausstellungsende. 
 
 


